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NATIONALE KONTAKTSTELLEN EU-MOBILITÄT  
BEIM BUNDESAMT FÜR MIGRATION UND FLÜCHTLINGE 

 

 

 

 

Im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sind die Nationalen Kontaktstellen Blaue Karte EU, 
Daueraufenthalt EU, ICT (unternehmensinterner Transfer) und REST (Forschung und Studium) verortet, 
deren zu Grunde liegende Richtlinien die EU-Binnenmobilität von Fachkräften und Studierenden er-

-
-
-

leichtern. Die vier Nationalen Kontaktstellen (NKSn) EU-Mobilität nehmen eine koordinierende Rolle 
beim Informationsaustausch auf europäischer und nationaler Ebene ein. Die NKSn sind somit Bindeglied 
zwischen den Ausländerbehörden und den Nationalen Kontaktstellen anderer EU-Mitgliedstaaten.  

Die NKSn REST und ICT sind zudem Anlaufstelle für Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Un
ternehmen, wenn es um die innereuropäische Mobilität von Forschenden, Studierenden und konzernin
tern transferierten Fach- und Führungskräften geht. Hierzu informieren die NKSn auch auf Netzwerk
veranstaltungen. Bei konkreten Fragen können sich die Fachkräfte selbst an das BAMF wenden. 

Seit Inkrafttreten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes am 1. März 2020 sind die NKSn REST und ICT 

für die abschließende Prüfung der Mobilitätsmitteilungen zuständig und nehmen hiermit eine zentrale 

aufenthaltsrechtliche Aufgabe wahr.  

Zudem wurde das Aufenthaltsgesetz im Bereich der Aufenthalte zum Zweck der Ausbildung sowie zum 
Zweck der Erwerbstätigkeit im Rahmen der Gesetzesänderung insgesamt neu strukturiert. Infolgedes-

-
sen haben sich die Paragraphen zu einigen für die NKSn relevanten Aufenthaltszwecken geändert. In 
den Datenblättern für das Jahr 2019 sind die damals noch aktuellen Paragraphen aufgeführt. Die fol
gende Tabelle bietet einen Überblick über die relevanten Änderungen.  

Aufenthaltszweck (AufenthG) bis 29.02.2020 ab 01.03.2020 
Studium § 16 § 16b 

Mobilität im Rahmen des Studiums § 16a § 16c 

Blaue Karte EU § 19a § 18b Abs. 2 

Niederlassungserlaubnis nach Besitz einer Blauen Karte EU § 19a Abs. 6 § 18c Abs. 2 

Forschung § 20 § 18d 

Kurzfristige Mobilität für Forscher § 20a § 18e 

Aufenthaltserlaubnis für mobile Forscher § 20b § 18f 

ICT-Karte § 19b § 19 

Kurzfristige Mobilität für ICT § 19c § 19a 

Mobiler-ICT-Karte § 19d § 19b 



Referat 72A, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge       Seite 2 von 20 

 

 

INHALTSVERZEICHNIS 

NATIONALE KONTAKTSTELLE BLAUE KARTE  ................................................................................................ 03 

  .......................................................................................................... 03 

 .......................................................................... 05 

 .......................................................................... 06 

 ........................................................................... 07 

 ................................................... 07 

 ................... 10 

 ........................................... 10 

 ................................................................................................................... 12 

.............................. 12 

 ...................................................................................................................................................... 15 

 ........................ 16 

 ...................................................................................................................... 17 

 .................................... 17 

 ................................................................................................................................................................ 19 

 ............................................................................. 20 

I. Erteilte Blaue Karten EU im Jahr 2019

II. Aufhältige Drittstaatsangehörige mit Blauen Karten EU

III. Erteilte Blaue Karten im EU-Vergleich für das Jahr 2018

NATIONALE KONTAKTSTELLE DAUERAUFENTHALT-EU

I. Erteilte Aufenthaltstitel nach § 38a und § 9a AufenthG im Jahr 2019

II. Aufhältige Drittstaatsangehörige mit Aufenthaltstiteln nach § 38a und § 9a AufenthG

III. Erlaubnisse zum Daueraufenthalt-EU im EU-Vergleich für das Jahr 2018

NATIONALE KONTAKTSTELLE REST

I. Erteilte Aufenthaltstitel zu Ausbildungs- und Forschungszwecken im Jahr 2019 

II. Aufhältige Drittstaatsangehörige mit Aufenthaltstiteln zu Forschungs- und Studienzwecken  nach 

dem AufenthG

III. EU-Mobilität nach Deutschland zu Forschungs- und Studienzwecken im Jahr 2019

NATIONALE KONTAKTSTELLE ICT

I. Erteilte Aufenthaltsrechte zum Zweck des unternehmensinternen Transfers

II. Aufhältige Drittstaatsangehörige mit Aufenthaltstitel zum Zweck des unternehmensinternen 

Transfers

III. Erteilte ICT-Karten im EU-Vergleich für das Jahr 2018

 

 
  



Referat 72A, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge       Seite 3 von 20 

43,3%

38,3%

18,4%
Neuerteilungen

Statuswechsel

Verlängerungen

NATIONALE KONTAKTSTELLE BLAUE KARTE 1 
 

 

 

 

 

 

  

                                                

Datenblatt für das Jahr 2019  

I. Erteilte Blaue Karten EU im Jahr 20192 

Die Zahl der erteilten Blauen Karten EU im Jahr 2019 ist im Vergleich zum Vorjahr um 14,6 Prozent auf 

31.220 Erteilungen angestiegen. Damit hat sich der stetige Anstieg der jährlichen Erteilungszahlen seit 

Einführung der Blauen Karte EU auch in diesem Jahr fortgesetzt.  

Ausgewertet nach Staatsangehörigkeit erhielten mit einem Viertel aller Erteilungen indische Staatsan-

-

-

-

gehörige mit Abstand die meisten Blauen Karten EU, gefolgt von Staatsangehörigen Chinas, der Russi

schen Föderation, der Türkei und Irans, der unter den häufigsten Staatsangehörigkeiten nun vor Brasilien 

den fünften Platz einnimmt. Der Frauenanteil bei der Erteilung der Blauen Karte EU liegt bei 26,5 Pro

zent.  

1. Erteilungen im Überblick 
 

  

 

Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.03.2020 

2.  Gesamterteilungen im Jahresverlauf 
 

Quelle: Ausländerzentralregister, Stichtag jeweils zum 31.03. des Folgejahres 

1  Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen 
zur Ausübung einer hochqualifizierten Beschäftigung. 

2  Daten berechnet von Ref. 72A auf Grundlage der Zulieferung 72B-9853-20043_2.01; Alle Zahlen beziehen sich auf Drittstaatsangehörige; 
Erfasst wurde die letzte Erteilung im Erhebungszeitraum; Es handelt sich um „Flusszahlen“, die einem dreimonatigen Nacherfass ungszeit
raum und etwaigen Korrekturen unterliegen. 

3  Erteilungen an Personen, die direkt zuvor keinen Aufenthaltstitel hatten. 
4  Erteilungen an Personen, die direkt zuvor einen anderen Aufenthaltstitel hatten. 

Ersterteilungen3 13.511 

Statuswechsel4 11.955 

Verlängerungen 5.754 

Gesamt 31.220 

Jahr 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Erteilte Blaue Karten EU 11.290 11.848 14.468 17.362 21.727 27.241 31.220 

Veränderung zum Vorjahr (in %)  - +4,9 +22,1 +20,0 +25,1 +25,4 +14,6 
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3. Gesamterteilungen nach Bundesländern  
 

Baden-Württemberg 5.073 

Bayern 6.635 

Berlin 4.585 

Brandenburg 244 

Bremen 282 

Hamburg 1.508 

Hessen 3.214 

Mecklenburg-Vorpommern 224 

Niedersachsen 1.732 

Nordrhein-Westfalen 4.944 

Rheinland-Pfalz 850 

Saarland 151 

Sachsen 929 

Sachsen-Anhalt 267 

Schleswig-Holstein 343 

Thüringen 239 

Gesamt 31.220 
Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.03.2020     Bilderrechte: Pixabay 

 
 

 

 

 

 

 

4. Gesamterteilungen nach Staatsangehörigkeiten (Top 10) und Geschlecht 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.03.2020 

Staatsangehörigkeit Anzahl davon weiblich 

Indien 8.993 18,8% 

China 2.286 37,9% 

Russische Föderation 1.711 31,1% 

Türkei 1.669 31,0% 

Iran 1.316 30,8% 

Brasilien 1.159 23,6% 

Vereinigte Staaten 1.079 38,0% 

Ägypten 1.004 13,2% 

Ukraine 964 32,8% 

Pakistan 731 7,4% 

Sonstige  10.308 29,8% 

Gesamt 31.220 26,5% 

Top 5 der Bundesländer (in %) 

16,2 

15,8 

10,3 

21,3 

14,7 
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5. Statuswechsel nach vorherigem Aufenthaltstitel (Top 5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.03.2020 

II. Aufhältige Drittstaatsangehörige mit einer Blauen Karte EU5 

Zum Stichtag 31.12.2019 besaßen bereits insgesamt 61.506 Personen eine Blaue Karte EU. Zugleich be-

-

-

saßen 37.292 Menschen eine unbefristete Niederlassungserlaubnis, die aufgrund des vorherigen Besitzes 

einer Blauen Karte EU erteilt wurde. 

Unter den häufigsten Staatsangehörigkeiten verzeichnet Indien zum Stichtag auch bei den aktuellen In

haberinnen und Inhabern einer Blauen Karte EU mit Abstand die meisten Personen (28,0 Prozent). An

ders als bei den jährlichen Erteilungszahlen finden sich die Vereinigten Staaten von Amerika hier unter 

den fünf häufigsten Staatsangehörigkeiten wieder.  

                                                
5  Daten berechnet von Ref. 72A auf Grundlage der Zulieferung 72B-9853-20043_2.05; Alle Zahlen beziehen sich auf Drittstaatsangehörige  

28,8%

7,3%

5,5%
5,3%4,2%3,7%3,5%

3,2%
3,1%

2,3%

33,0%

Erteilte Blaue Karten EU  
im Jahr 2019 
nach Staatsangehörigkeiten

Indien
China
Russische Föderation
Türkei
Iran
Brasilien
Vereinigte Staaten
Ägypten
Ukraine
Pakistan
Sonstige

Vorheriger Aufenthaltszweck (AufenthG) Anzahl Anteil (in %)

§ 18 Abs. 4 Satz 1 (qualifizierte Beschäftigung) 4.290 35,9

§ 16 Abs. 1 (Studium) 3.804 31,8

§ 16 Abs. 5 (Arbeitsplatzsuche nach Studium) 1.472 12,3

§ 30 (Ehegattennachzug) 654 5,5

§ 17a Abs. 1 (Durchführung einer Bildungsmaßnahme) 415 3,5

Sonstige 1.320 11,0

Gesamt  11.955 100
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28,0%

7,4%

6,3%
5,4%

4,0%3,8%
3,7%3,4%

3,2%
2,4%

32,3%

Indien

China

Russische Föderation

Türkei

Vereinigte Staaten

Brasilien

Ukraine

Iran

Ägypten

Pakistan

Sonstige

1. Anzahl der aufhältigen Personen zum Stichtag 31.12.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blaue Karten EU zum Stichtag 61.506 

Niederlassungserlaubnisse nach Besitz einer Blauen Karte EU 37.292 

davon:  nach § 19a Abs. 6 Satz 3 (nach 21 Monaten) 23.572 

 nach § 19a Abs. 6 Satz 1 (nach 33 Monaten) 13.415 

 nach § 19a Abs. 6 (unspezifisch) 305 

Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.12.2019 

2. Aufhältige Drittstaatsangehörige nach Staatsangehörigkeiten (Top 10) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.12.2019 

III. Erteilte Blaue Karten im EU-Vergleich für das Jahr 20186 

Wie in allen Jahren seit Einführung der Blauen Karte EU wurde mit 82,6 Prozent auch im Jahr 2018 wie-
der der Großteil aller innerhalb der EU erteilten Blauen Karten EU von Deutschland ausgestellt. 

Quelle: eurostat, zum Stichtag 31.12.2018 

                                                
6  Quelle: eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_resbc1&lang=en (Zugriff am 19.05.2020). 
 Aufgrund verschiedener Erhebungsmethoden können sich die Werte von Eurostat von denen des AZR unterscheiden. 
 Zahlen für das Jahr 2019 wurden noch nicht veröffentlicht. Es wurden nur an der Richtlinie teilnehmende EU-Mitgliedstaaten einbezogen. 

Staatsangehörigkeit Anzahl 

Indien 17.230 

China 4.558 

Russische Föderation 3.877 

Türkei 3.325 

Vereinigte Staaten 2.462 

Brasilien 2.331 

Ukraine 2.283 

Iran 2.119 

Ägypten 1.995 

Pakistan 1.459 

Sonstige 19.867 

Gesamt 61.506 

Haupterteilungsländer Anteil in % 
Deutschland 82,6 

Polen 4,8  

Frankreich 4,7  

Luxemburg 1,6  

Italien 1,4 

Sonstige 4,9  

EU gesamt (32.678 Erteilungen) 100  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_resbc1&lang=en
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NATIONALE KONTAKTSTELLE DAUERAUFENTHALT-EU7 
 

 

 

 

 

 

                                                

Datenblatt für das Jahr 2019 

I. Erteilte Aufenthaltstitel nach § 38a und § 9a AufenthG im Jahr 20198 
 

Die Gesamterteilungszahl von Aufenthaltserlaubnissen an langfristig Aufenthaltsberechtigte in anderen 
EU-Mitgliedstaaten ist in 2019 weiterhin gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 2019 8,9 Prozent 
mehr Aufenthaltstitel nach § 38a AufenthG erteilt, insgesamt 17.696.  

Aufenthaltserlaubnisse nach § 38a AufenthG wurden zu 42,0 Prozent an Staatsangehörige aus Ländern 
des westlichen Balkans erteilt. 60,1 Prozent der Drittstaatsangehörigen, die eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 38a AufenthG erworben haben, migrierten nach Deutschland mit italienischen Erlaubnissen zum 
Daueraufenthalt-EU. Im Bundesvergleich ist die starke Ballung der Erteilungszahlen für den Dauer-
aufenthalt-EU (nach § 9a) in Bayern und in Berlin mit zusammen 56,9 Prozent aller im Jahr 2019 erteilten 
Erlaubnisse zum Daueraufenthalt EU erwähnenswert. 

1. Gesamterteilungen im Überblick 
 

  

 
 

 
 

 
 
 

Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.03.2020 

2. Gesamterteilungen im Jahresverlauf 
 

Quelle: Ausländerzentralregister, Stichtag jeweils zum 31.03. des Folgejahres.  

7  Richtlinie 2003/109/EG vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehöri-

-
-

gen in der durch die Richtlinie 2011/51/EU vom 11. Mai 2011 geänderten Fassung. 
8  Daten berechnet von Ref. 72A auf Grundlage der Zulieferung Nr. 72B-9853-20043_2.01. Alle Zahlen beziehen sich auf Drittstaatsangehö

rige. Erfasst wurde die letzte Erteilung im Erhebungszeitraum. Es handelt sich um „Flusszahlen“, die einem dreimonatigen Nacherfassungs
zeitraum und etwaigen Korrekturen unterliegen. 

Aufenthaltserlaubnis für langfristig Aufenthaltsberechtigte in 
anderen EU-Mitgliedstaaten (§ 38a) 

17.696 

davon Verlängerungen 11.244 

Erlaubnisse zum Daueraufenthalt - EU (§ 9a) 2.410 
davon Wechsel von § 38a 126 

Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Anzahl § 38a 7.149 10.003 12.257 13.719 16.250 17.696 

Veränderung zum Vorjahr (in %) +65,4 +39,9 +22,5 +11,9 +18,4 +8,9 

Anzahl § 9a 1.769 1.514 1.514 1.571 2.010 2.410 

Veränderung zum Vorjahr (in %) -12,4 -14,4 0,0 +3,8 +27,9 +19,9 
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3. Gesamterteilungen nach erstem Mitgliedstaat9 (Top 5)  
 

 

  

                                                

Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.03.2020 

4. Gesamterteilungen nach Staatsangehörigkeit (Top 10) 

 

Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.03.2020 

9  Mitgliedstaat, in dem ein/e Drittstaatsangehörige/r bereits einen Aufenthaltstitel nach der Richtlinie hat, der die Grundlage für den Aufent-
halt in Deutschland bildet. 

Erster Mitgliedstaat Anzahl § 38a 
Italien 10.632 
Griechenland 2.306 
Slowenien 1.783 
Tschechien 1.356 
Spanien 976 
Sonstige 643 

Gesamt 17.696 

Staatsangehörigkeit Anzahl § 38a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staatsangehörigkeit Anzahl § 9a 
Kosovo 2.803 China 267 
Albanien 2.235 Russische Föderation 258 
Pakistan 1.774 Vereinigte Staaten 202 
Indien 1.598 Indien 168 
Vietnam 1.405 Türkei 124 
Nordmazedonien 1.172 Ukraine 105 
Marokko 982 Vietnam 102 
Bosnien und Herzegowina 964 Bosnien und Herzegowina 94 
Bangladesch 687 Kosovo 91 
Türkei 545 Japan 74 
Sonstige 3.531 Sonstige 925 

Gesamt 17.696 Gesamt 2.410 

60,1%13,0%

10,1%

7,7%

5,5%
3,6%

Italien

Griechenland

Slowenien

Tschechien

Spanien

Sonstige



Referat 72A, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge       Seite 9 von 20 

23,9%

23,8%
16,3%

13,8%

5,6%

16,7%

Anzahl § 38a (Top 5)

Baden-Württemberg

Bayern

Nordrhein-Westfalen

Hessen

Niedersachsen

Sonstige

30,2%

26,7%10,5%

8,6%

6,2%

17,8%

Anzahl § 9a (Top 5)

Bayern

Berlin

Nordrhein-Westfalen

Baden-Württemberg

Hessen

Sonstige

5. Gesamterteilungen nach Bundesland  
  

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.03.2020 

6. Ausgewählte Statuswechsel von § 38a in andere Aufenthaltszwecke (Top 5) 

 

Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.03.2020 

Bundesland Anzahl § 38a  Anzahl § 9a 
Baden-Württemberg 4.229 207 
Bayern 4.206 727 
Berlin 441 644 
Brandenburg 127 23 
Bremen 94 10 
Hamburg 282 124 
Hessen 2.434 150 
Mecklenburg-Vorpommern 83 3 
Niedersachsen 992 64 
Nordrhein-Westfalen 2.885 254 
Rheinland-Pfalz 979 73 
Saarland 149 15 
Sachsen 215 69 
Sachsen-Anhalt 80 4 
Schleswig-Holstein 404 23 
Thüringen 96 20 

Gesamt 17.696 2.410 

Neuer Aufenthaltszweck Anzahl 
Niederlassungserlaubnis (§ 9 AufenthG) 911 
Aufenthaltskarte Angehörige von EU-/EWR-Bürgern (§ 5 Abs. 1 FreizügG/EU) 136 
Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU (§ 9a AufenthG) 126 
Keine qualifizierte Beschäftigung (§ 18 Abs. 3 AufenthG) 85 
Ehegattennachzug (§ 30 AufenthG)  74 



Referat 72A, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge       Seite 10 von 20 

II. Aufhältige Drittstaatsangehörige mit Aufenthaltstiteln nach § 38a und § 9a 
AufenthG10 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  

                                                

Die Anzahl der aufhältigen Personen mit Aufenthaltserlaubnissen nach § 38a AufenthG zum Stichtag 
31.12.2019 lag in Deutschland bei 29.513, hiervon war der Anteil von Frauen 13,3 Prozent. Im Vergleich 
lag der Anteil von Frauen bei 47,1 Prozent der insgesamt bestehenden 13.215 Erlaubnisse zum Dauer-

-

-

aufenthalt-EU nach § 9a AufenthG. Der Anteil von Frauen, die in Deutschland ein Daueraufenthaltsrecht 
erhalten, ist somit weitaus größer als der Anteil der daueraufenthaltsberechtigten Frauen, die im Rah
men ihrer EU-Mobilität über eine Aufenthaltserlaubnis nach § 38a AufenthG nach Deutschland ziehen. 

Anzahl der aufhältigen Personen und Geschlechterverteilung zum Stichtag 31.12.2019 
 

Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.12.2019 

III. Erlaubnisse zum Daueraufenthalt-EU im EU-Vergleich für das Jahr 201811 

Im EU-Vergleich hielt sich der Großteil der Daueraufenthaltsberechtigten EU im Jahr 2018 wieder in 
Italien auf, fast 70 Prozent der Bestandzahlen mit 1.996.897. Deutschland liegt mit 11.964 Inhaberinnen 
und Inhabern einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU auf Platz 12. Betrachtet man die Bestandszahlen 
für die nationalen unbefristeten Aufenthaltstitel innerhalb der EU, liegt Deutschland mit 2.333.160 Per
sonen und damit einem Anteil von 30,8 Prozent auf Platz 1, gefolgt von Frankreich mit 27,2 Prozent und 
Spanien mit 16,3 Prozent. 

1. Bestandszahlen im Vergleich zwischen 2008 und 2018 (Top 5) 

Anmerkung: erste Datenerfassung von eurostat 2008, Umsetzungsfrist der Richtlinie: 23.01.2006 
Quelle: eurostat, Stichtag jeweils zum 31.12. des entsprechenden Jahres 

10 Daten berechnet von Ref. 72A auf Grundlage der Zulieferung 72B-9853-20043_2.05. Alle Zahlen beziehen sich auf Drittstaatsangehörige. 
11 Quelle: eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_reslong&lang=en (Zugriff am 25.05.2020).  
 Aufgrund verschiedener Erhebungsmethoden können sich die Werte von Eurostat von denen des AZR unterscheiden. 
 Zahlen für das Jahr 2019 wurden noch nicht veröffentlicht. Es wurden nur an der Richtlinie teilnehmende EU-Mitgliedstaaten einbezogen. 

Aufenthaltstitel Anzahl davon weiblich (in %) 
Aufenthaltserlaubnis für langfristig Aufenthaltsberechtigte 
in anderen EU-Mitgliedstaaten (§ 38a) 

29.513 13,3 

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU (§ 9a) 13.215 47,1 

EU-Mitgliedstaat 2008 2018 
Italien 716.217 1.996.897 
Österreich 164.838 286.198 
Estland 191.435 158.758 
Tschechien 48.062 96.648 
Spanien 8.315 81.793 
Sonstige 79.690 241.907 

EU Gesamt  1.208.557 2.862.201 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_reslong&lang=en
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2. Bestandszahlen im Vergleich zwischen Erlaubnissen zum Daueraufenthalt-EU und  
nationalen, unbefristeten Aufenthaltstiteln 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quelle: eurostat zum Stichtag 31.12.2018 
 

  

EU-Mitgliedstaat 
Erlaubnisse zum 
Daueraufenthalt-EU 

Nationale, unbefristete  
Aufenthaltstitel 

Italien 1.996.897 408.652 

Österreich 286.198 12.811 

Estland 158.758 1.536 

Tschechien 96.648 104.150 

Spanien 81.793 1.234.054 

Frankreich 61.147 2.054.154 

Slowenien 47.868 5.267 

Niederlande 35.287 105.157 

Griechenland 28.510 169.087 

Polen 16.911 94.983 

Rumänien 13.436 0 

Deutschland 11.964 2.333.160 
Slowakei 7.114 8.250 

Luxemburg 6.553 7.375 

Kroatien 4.079 7.413 

Portugal 2.694 85.081 

Belgien 1.381 190.674 

Bulgarien 1.367 32.157 

Finnland 895 0 

Ungarn 715 49.791 

Lettland 684 277.617 

Malta 599 1.152 

Schweden 490 391.065 

Zypern 213 22.227 

Litauen - - 

Gesamt 2.862.201 7.595.813 

30,8%

27,2%

16,3%

5,4%

5,2% 15,1%

Nationale unbefristete Aufenthaltstitel 
(Top 5)

Deutschland

Frankreich

Spanien

Italien

Schweden

Sonstige

69,8%

10,0%

5,5%

3,4%
2,9%

8,5%

Erlaubnisse zum Daueraufenthalt EU 
(Top 5)

Italien

Österreich

Estland

Tschechien

Spanien

Sonstige
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NATIONALE KONTAKTSTELLE REST12 
(Forschung und Studium) 
 

 

 

 

Datenblatt für das Jahr 2019 

I. Erteilte Aufenthaltstitel zu Ausbildungs- und Forschungszwecken im Jahr 
201913 

Für ein Vollzeitstudium wurden im Jahr 2019 109.186 Aufenthaltstitel erteilt. Das hohe Niveau des Vor-
-

-

-

-
-

jahres konnte damit noch einmal um 3,7% gesteigert werden. Im Bereich der Aufenthaltstitel zu Ausbil
dungszwecken wurde die weit überwiegende Mehrheit der Aufenthaltserlaubnisse zum Zweck eines 
Vollzeitstudiums ausgestellt (79,0 Prozent). Die Top 3 der Herkunftsländer bei Vollzeitstudierenden sind 
China, Indien und die Vereinigten Staaten. 

Im Vergleich zwischen den Bundesländern liegt Nordrhein-Westfalen mit über 20 Prozent aller ausge
stellten Aufenthaltstitel zum Zweck des Vollzeitstudiums vor Baden-Württemberg, Bayern und Berlin, 
in denen jeweils mehr als 10 Prozent der Aufenthaltstitel zum Vollzeitstudium ausgestellt wurden.  

Während die Gesamtzahl der zu Studienzwecken erteilten Aufenthaltstitel sich 2019 im Vergleich zum 
Vorjahr kaum verändert hat, ist die Gesamterteilungszahl von Aufenthaltstiteln zur Forschung im Ver
gleich zum Vorjahr mit über 50 Prozent mehr erteilten Aufenthaltstiteln (von 2.198 auf 3.338) sehr stark 
gestiegen. Dieser starke Anstieg ist vor allem auf die EU-Richtlinie 2016/801 („REST-Richtlinie“) zurück
zuführen, seit deren Umsetzung im Jahr 2017 die Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Forschung maß
geblicher Aufenthaltstitel für drittstaatsangehörige Forschende ist.  Die Top 3 der Herkunftsländer sind 
wie bei Vollzeitstudierenden auch bei Forschenden China, Indien und die Vereinigten Staaten. Fast die 
Hälfte (46,2 Prozent; 1.541 Erteilungen) der insgesamt 3.338 erteilten Aufenthaltstitel zum Zweck der 
Forschung wurden allein in Baden-Württemberg und Berlin erteilt. 

1. Gesamterteilungen im Überblick (AufenthG) 
 

Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.03.2020 

                                                
12  Richtlinie (EU) 2016/801 des europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Bedingungen für die Einreise und den Auf-

-

-
-

enthalt von Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- oder Studienzwecken, zur Absolvierung eines Praktikums, zur Teilnahme an einem Frei
willigendienst, Schüleraustauschprogrammen oder Bildungsvorhaben und zur Ausübung e iner Au-pair-Tätigkeit. 

13  Daten berechnet von Ref. 72A auf Grundlage der Zulieferung Nr. 72B-9853-20043_2.01. Alle Zahlen beziehen sich auf Drittstaatsangehö
rige. Erfasst wurde die letzte Erteilung im Erhebungszeitraum. Es handelt sich um „Flusszahlen“, die einem dreimonatigen Nacherfassungs
zeitraum und etwaigen Korrekturen unterliegen. 

Ausbildungszwecke Anzahl 
Vollzeitstudium (§ 16 Abs. 1) 109.186 

bedingte Zulassung, Teilzeitstudium (§ 16 Abs. 6) 6.262 

Studienbewerbung (§ 16 Abs. 7) 272 

Studium für in einem Mitgliedstaat Schutzberechtigte (§ 16 Abs. 9) 4 

Sprachkurs, Schulbesuch (§ 16b Abs. 1) 6.970 

betriebliche Ausbildung (§ 17 Abs. 1) 13.424 

Anerkennung Berufsqual. – Bildungsmaßnahme (§ 17a Abs. 1) 1.826 

Anerkennung Berufsqual. – Prüfung (§ 17a Abs. 5)  50 

studienbezogenes Praktikum EU (§ 17b Abs. 1 ) 250 

Gesamt 138.244 
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Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.03.2020 

2. Gesamterteilungen im Jahresverlauf  
 

Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.03.2020; des Folgejahres  

3. Verlängerungen und Statuswechsel in andere ausgewählte Aufenthaltszwecke (Top 5) 

Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.03.2020 

14 Seit dem zum 1. August 2017 in Kraft getretenen „Gesetz zur Umsetzung aufenthaltsrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union zur 
Arbeitsmigration“ wird neu zugewanderten Forschern aus Drittstaaten nur noch eine Aufenthaltserlaubnis nach § 20 Abs. 1 AufenthG er-
teilt. Ausgenommen hiervon sind eingeschriebene Promotionsstudierende. Drittstaatsangehörige, die auch die Voraussetzungen für eine 
Blaue Karte EU nach § 19a AufenthG erfüllen, haben bei der Ersterteilung ein Wahlrecht. 

15 Die Verlängerungen nach § 16 Abs. 1 AufenthG sind in die Zahl der Gesamterteilungen nach § 16 Abs.1 AufenthG mit einberechnet . 

Forschungszwecke Anzahl 

Forschung (§ 20 Abs. 1) 3.338 

mobile Forscher (§ 20b Abs. 1) 12 

Gesamt 3.350 

Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Forschung (§ 20 Abs. 1) 694 632 698 1.389 2.198 3.338 

Veränderung zum Vorjahr (in %)  -8,9 +10,4 +99,0 +58,214 +51,9 

Studium (§ 16 Abs. 1) 94.711 102.387 99.331 101.627 105.326 109.186 

Veränderung zum Vorjahr (in %)  +8,1 -3,0 +2,3 +3,6  +3,7 

Von Studium (§ 16 Abs. 1) in  

Aufenthaltszweck (AufenthG) Anzahl 
Verlängerung Vollzeitstudium15  

(§ 16 Abs. 1) 

 55.434 

Arbeitsplatzsuche (§ 16 Abs. 5)  5.655 

Blaue Karte (§ 19a)  3.804 

Qualifizierte Beschäftigung  

(§ 18 Abs. 4 S. 1) 

 3.179 

Familiennachzug zu Deutschen  

(§ 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 1) 

1.363  

Von Forschung (§ 20 Abs. 1) in   

Aufenthaltszweck (AufenthG) Anzahl 
Verlängerung Forschung  

(§ 20 Abs. 1) 

754 

Blaue Karte (§ 19a) 198 

Qualifizierte Beschäftigung  

(§ 18 Abs. 4 S. 1) 

67 

Arbeitsplatzsuche (§ 20 Abs.7)  55 

Vollzeitstudium  

(§ 16 Abs. 1) 

43 

79,0%

9,7%

5,0% 4,5% 1,7%

Ausbildungszwecke (Top 4)

Vollzeitstudium

betriebliche Ausbildung

Sprachkurs, Schulbesuch

bedingte Zulassung, Teilzeitstudium

Sonstige
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20,9%

12,6%

12,1%
10,5%

8,9%

35,1%

Studium (Top 5)

Nordrhein-Westfalen

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Hessen

Sonstige

23,9%

22,2%

16,2%

10,8%

6,0%
20,9%

Forschung (Top 5)

Baden-Württemberg

Berlin

Sachsen

Nordrhein-Westfalen

Bayern

Sonstige

4. Gesamterteilungen nach Staatsangehörigkeit (Top 10)  
 

 

 

 

  

Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.03.2020 

5. Gesamterteilungen nach Bundesland 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.03.2020 

Staatsangehörigkeit Studium (§ 16 Abs. 1)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staatsangehörigkeit Forschung (§ 20 Abs. 1) 
China 21.860 China 765 

Indien 12.880 Indien 431 

Vereinigte Staaten 4.513 Vereinigte Staaten 282 

Republik Korea 4.477 Iran 204 

Iran 4.145 Türkei 143 

Kamerun 3.458 Brasilien 139 

Türkei 3.272 
Russische Födera-

tion 138 

Russische Föderation 3.227 Japan 125 

Vietnam 3.035 Republik Korea 89 

Pakistan 2.765 Mexiko 78 

Sonstige 45.554 Sonstige 944 

Gesamt 109.186 Gesamt 3.338 

Bundesland 
Studium 

(§ 16 Abs. 1) 
Forschung 

(§ 20 Abs. 1) 
Baden-Württemberg 13.744 799 

Bayern 13.157 199 

Berlin 11.422 742 

Brandenburg 1.959 125 

Bremen 2.298 12 

Hamburg 3.467 88 

Hessen 9.716 155 

Mecklenburg-Vor-

pommern 

1.072 14 

Niedersachsen 8.896           101 

Nordrhein-Westfalen 22.862 361 

Rheinland-Pfalz 4.314 50 

Saarland 990 15 

Sachsen 6.578 540 

Sachsen-Anhalt 3.624 42 

Schleswig-Holstein 1.826 32 

Thüringen 3.261 63 

Gesamt 109.186 3.338 
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II. Aufhältige Drittstaatsangehörige mit Aufenthaltstiteln zu Forschungs- und 
Studienzwecken nach dem AufenthG16 

 

 

 

 

Im Hinblick auf die Anzahl der aufhältigen Personen mit Aufenthaltstiteln zu Forschungs- bzw. Stu-

-

dienzwecken lässt sich feststellen, dass der Anteil von Frauen unter den Vollzeitstudierenden mit 42,6 
Prozent der insgesamt 172.176 Inhaberinnen und Inhaber eines Aufenthaltstitels zum Studium knapp 
über dem Anteil von Frauen mit Aufenthaltstiteln zur Forschung liegt (39,2 Prozent von 4.311 Perso
nen). 

1. Anzahl der aufhältigen Personen mit Aufenthaltstiteln zu Forschungs- und  
Studienzwecken zum Stichtag 31.12.2019 

Aufenthaltstitel Anzahl davon weiblich (in %) 
Forschung (§ 20 Abs. 1) 4.311 39,2 

Studium (§ 16 Abs. 1) 172.176 42,6 

Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.12.2019 

2. Anzahl der aufhältigen Personen mit ausgewählten Niederlassungserlaubnissen  
zum Stichtag 31.12.2019 
 

Niederlassungserlaubnis für Absolventen deutscher Hochschulen (§ 18b) 15.609 

Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte (§ 19) 2.409 

Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.12.2019  

                                                
16 Daten berechnet von Ref. 72A auf Grundlage der Zulieferung Nr. 72B-9853-20043_2.05_ Aufhältige_Ausb_Erwerb_Daueraufent-
halt_ohne_§9. Alle Zahlen beziehen sich auf Drittstaatsangehörige. 
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31,6%

18,4%7,9%
6,7%

6,5%

28,9%

Frankreich

Italien

Niederlande

Finnland

Polen

Sonstige

15,5%

9,0%

8,2%

6,1%
5,6%

55,6%

China

Indien

Ukraine

Iran

Marokko

Sonstige

III. EU-Mobilität nach Deutschland zu Forschungs- und Studienzwecken im Jahr 
201917 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                

Im Bereich der studentischen EU-Mobilität nach Deutschland hat sich die Anzahl der ausgestellten Be-
scheinigungen im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht. 

Am häufigsten kommen chinesische Studierende im Rahmen der studentischen EU-Mobilität nach 
Deutschland (15,5 Prozent). Unter den EU-Staaten, aus denen die meisten Drittstaatsangehörigen zum 
Zweck des Studiums in das Bundesgebiet einreisen, liegt Frankreich mit 31,6 Prozent vor Italien mit 
18,4 Prozent aller mobilen Studierenden. Allein auf diese beiden Länder entfallen somit die Hälfte aller 
studentischen Mobilitäten nach Deutschland. 

1. Ausgestellte Mobilitätsbescheinigungen und erteilte Aufenthaltstitel im Jahresverlauf 
(AufenthG) 

 

Forschung 2018 2019 

kurzfristige Mobilität (Bescheinigung nach § 20a) 4  10 

langfristige Mobilität (Aufenthaltstitel nach § 20b) 4 12 

Studium   

Mobilität (Bescheinigung nach § 16a) 140 478 

Quelle: referatsinterne Statistik zum Stichtag 31.12.2019 und Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.03.2020 

2. Studierendenmobilität (Top 5)  

nach Staatsangehörigkeit nach erstem Mitgliedstaat18 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: referatsinterne Statistik zum Stichtag 31.12.2019 

 

17 Daten berechnet von Ref. 72A auf Grundlage der referatsinternen Statistik 2019. Alle Zahlen beziehen sich auf Drittstaatsangehörige. Die 
EU-Mobilität gilt für Drittstaatsangehörige, die sich zu Studien- oder Forschungszwecken in der EU aufhalten und bereits einen Aufent-

-

haltstitel eines anderen EU-Mitgliedstaates im Sinne der Richtlinie besitzen. Diese können ohne einen Aufenthaltstitel oder ein Visum zu 
beantragen in einem zweiten Mitgliedstaat studieren bzw. forschen. 

18  Mitgliedstaat, in dem ein/e Drittstaatsangehörige/r bereits einen Aufenthaltstitel nach der Richtlinie hat, der die Grundlage  für den Aufent
halt in Deutschland bildet. 
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NATIONALE KONTAKTSTELLE ICT19 
(UNTERNEHMENSINTERNER TRANSFER) 

 

 

 

 

 

 

 

Datenblatt für das Jahr 2019 

I. Erteilte Aufenthaltsrechte zum Zweck des unternehmensinternen Transfers  

2019 wurden in Deutschland 1.921 ICT-Karten erteilt. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem 811 ICT-Karten 

erteilt wurden, hat sich die Zahl der Erteilungen damit mehr als verdoppelt. Die Zahlen der EU Mobiltä-

-

ten (Mobiler-ICT-Karte, kurzfristige Mobilität) sind nach wie vor noch sehr gering.  

Der starke Anstieg an Erteilungen von ICT-Karten und die niedrigen Mobilitätszahlen sind vornehmlich 

darauf zurückzuführen, dass die ICT-Karte erst 2017 als neuer EU-Aufenthaltstitel eingeführt wurde und 

eine entsprechende Etablierung daher noch aussteht.  

Die meisten ICT-Karten wurden in Hessen (496) erteilt, gefolgt von Bayern (447) und Nordrhein-West

falen (386). Der Großteil der ICT-Karten wurde 2019 an indische Staatsbürger erteilt (76,7 Prozent).  

1. Überblick über Erteilungen bzw. Bescheinigungen im Jahr 2019 

  

 

 

 

Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.03.2020 

2. Gesamterteilungen im Jahresverlauf 

 

                                                
19  Richtlinie 2014/66/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über die Bedingungen für die Einreise und de n Auf-

-
enthalt von Drittstaatsangehörigen im Rahmen eines unternehmensinternen Transfers. Daten berechnet von Ref. 72A auf Grundla ge der 
Zulieferungen Nr. 72D-9853-20043_2.01. Alle Zahlen beziehen sich auf Drittstaatsangehörige. Erfasst wurde die letzte Erteilung im Erhe
bungszeitraum. Es handelt sich um „Flusszahlen“, die einem dreimonatigen Nacherfassungszeitraum und evtl. Korrekturen unterliegen. 

20  Hierbei handelt es sich nicht um Aufenthaltstitel im Sinne des Aufenthaltsgesetzes, sondern um Aufenthaltsrechte, die auf einer ICT-Karte 
eines anderen EU-Mitgliedstaats basieren. 

21  Die ICT-Karte wurde im Jahr 2017 neu eingeführt. Laut AZR wurde im Jahr 2017 keine ICT-Karte erteilt.  

ICT-Karten (§ 19b AufenthG) 1.921 
Mobiler-ICT-Karten (§ 19d AufenthG) 12 
Kurzfristige Mobilitäten20 (§ 19c AufenthG) 2 

Gesamt 1.935 

Jahr 201821 2019 
ICT-Karten (§ 19b AufenthG) 811 1.921 

Veränderung zum Vorjahr (in %) - +136,9 

Quelle: Ausländerzentralregister, Stichtag jeweils zum 31.03. des Folgejahres 
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76,7%

14,2%

1,9%

1,1%

0,9%

5,2% Indien

China

Mexiko

Vereinigte Staaten

Türkei

Sonstige

3. Erteilte ICT-Karten nach Bundesland 
  
Bundesland Anzahl 
Baden-Württemberg 222 
Bayern 447 

Berlin 97 

Brandenburg 9 

Bremen 1 

Hamburg 102 

Hessen 496 

Mecklenburg-Vorpommern 0 

Niedersachsen 92 

Nordrhein-Westfalen 386 

Rheinland-Pfalz 36 

Saarland 2 

Sachsen 8 

Sachsen-Anhalt 10 

Schleswig-Holstein 9 

Thüringen 4 

Gesamt 1.921 
Bilderrechte: Pixabay  

Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.03.2020 

 

 

  

4. Erteilte ICT-Karten nach Staatsangehörigkeit (Top 5) und Geschlecht 
 

 

 

 

 

 

Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.03.2020 

Staatsangehörigkeit Anzahl davon weiblich 
(in %) 

Indien 1.474 16,7 

China 272 18,8 

Mexiko 37 18,9 

Vereinigte Staaten  21 23,8 

Türkei 17 23,5 

Sonstige 100 27,0 

Gesamt 1.921 17,7 

Top 5 der Bundesländer (in %) 

11,6 

20,1 

25,8 

23,3 

5,3 
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II. Aufhältige Drittstaatsangehörige mit Aufenthaltstitel zum Zweck des unter-

-

-

-

-

nehmensinternen Transfers22  
 

 

 

 
 
 

 

  

                                                

Auch die Zahl der Personen, die sich 2019 in Deutschland zum Zweck des unternehmensinternen Trans

fers aufhielten (1.919 Personen), hat im Vergleich zum Vorjahr (659 Personen) deutlich zugenommen.  

Die Top 5 der Bundesländer und Staatsangehörigkeiten entsprechen größtenteils den jeweiligen Top 5 

für erteilte ICT-Karten unter I. Bemerkenswert ist auch hier der enorm hohe Anteil an indischen Staats

angehörigen mit ICT-Karte (75,3 Prozent). 

1. Anzahl der aufhältigen Personen zum Stichtag 31.12.2019 

 

 
 

 
 

Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.12.2019; Zahlen zur kurzfristigen Mobilität sind nicht angegeben, da die Mobilitätsberechti
gen sich in Deutschland nicht länger als 90 Tage im Rahmen der Mobilität aufhalten dürfen und somit nicht meldepflichtig sind.   

2. Anzahl der aufhältigen Personen mit einer ICT-Karte nach Bundesland 

Bundesland Anzahl 
Baden-Württemberg 214 
Bayern 461 

Berlin 69 

Brandenburg 6 

Bremen 1 

Hamburg 91 

Hessen 486 

Mecklenburg-Vorpommern 0 

Niedersachsen 115 

Nordrhein-Westfalen 414 

Rheinland-Pfalz 26 

Saarland 2 

Sachsen 6 

Sachsen-Anhalt 4 

Schleswig-Holstein 6 

Thüringen 5 

Gesamt 1.906 
Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.12.2019                      Bilderrechte: Pixabay 

22 Daten berechnet von Ref. 72A auf Grundlage der Zulieferung Nr. 72B-9853-20043_2.05_ Aufhältige_Ausb_Erwerb_Daueraufent
halt_ohne_§9. Alle Zahlen beziehen sich auf Drittstaatsangehörige. 

ICT-Karten (§ 19b AufenthG)  1.906 
Mobiler-ICT-Karten (§ 19d AufenthG) 13 

Gesamt 1.919 

11,2 

21,7 

25,5 

24,2 

6,0 

Top 5 der Bundesländer (in %) 
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75,3%

15,5%

2,3%
1,0% 0,8% 5,1% Indien

China

Mexiko

Türkei

Vereinigte Staaten

Sonstige

 

 
 

 

 

                                                

3. Anzahl der aufhältigen Personen mit einer ICT-Karte nach Staatsangehörigkeit (Top 5) 
und Geschlecht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Ausländerzentralregister zum Stichtag 31.12.2019 

III. Erteilte ICT-Karten im EU-Vergleich für das Jahr 201823 

Im EU-Vergleich erteilten die Niederlande im Jahr 2018 mit 4.507 Titeln mit Abstand die meisten ICT-

Karten. An zweiter Stelle steht Frankreich (2.486 erteilte ICT-Karten). Für Deutschland hat Eurostat bis-

lang keine Daten veröffentlicht. Nach den Auswertungen des Ausländerzentralregisters zum Stichtag 

31.03.2019 steht Deutschland somit mit 811 erteilten ICT-Karten auf Platz 3 der Haupterteilungsländer. 

 
 

 

Quelle:  eurostat, zum Stichtag 31.12.2018  

23 Quelle: eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_resict1_1&lang=en (Zugriff am 12.05.2020). 
 Aufgrund verschiedener Erhebungsmethoden können sich die Werte von Eurostat von denen des AZR unterscheiden.  
 Zahlen für das Jahr 2019 wurden noch nicht veröffentlicht. Es wurden nur an der Richtlinie teilnehmende EU-Mitgliedstaaten einbezogen 

Staatsangehörigkeit Anzahl 
davon weiblich 

(in %) 
Indien 1.435 15,0 
China 295 16,9 
Mexiko 44 15,9 
Türkei  19 21,1 
Vereinigte Staaten 16 50,0 
Sonstige 97 19,6 

Gesamt 1.906 15,9 

Haupterteilungsländer Anzahl 
Niederlande 4.507 
Frankreich 2.486 
Spanien 654 
Ungarn 564 
Österreich 109 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_resict1_1&lang=en
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